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- Soweit  Voraussetzun
gen für den Gewahrsam 
gemäß § 15 VP-Gesetz 
bestehen, ist .  Einl ie
ferung in Gewahrsam 
mögl ieh

- ärzt l iche Betreuung 
bei individuel len Er- 
fordernissen

- Verpf legung, wenn- der 
Aufenthalt  über eine 
Hauptmahlzeit  hinaus 
geht

- Soweit  Voraussetzungen 
für den Gewahrsam gemäß 
§ 15 VP-Gesetz zusätz
l ich bestehen, ist  Ein- 
l ieferung in Gewahrsam 
mögl ich

- ärzt l iche Betreuung bei 
individuel len Erforder
nissen

- Verpf legung, wenn der 
Aufenthalt  über eine 
Hauptmahlzeit  hinaus 
geht •

-  Soweit  Voraussetzungen 
für den Gewahrsam ge
mäß § 15 VP-Gesetz 
zusätzl ich bestehen, 
ist  Einl ieferung in 
Gewahrsam mögl ich

- ärzt l iche Betreuung 
bei individuel len
E rf  orde missen

- Verpf legung, wenn 
der Aufenthalt  über 
eine Hauptmahlzeit  
hinaus geht
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Mittei lungspf l ichten/- Gegenstand der Ver- -  § 3 VP-Gesetz 
Belehrungen bei der dachtshinweisprüfung der Grund der Maßnahme;
Befragung -zu Beginn der Befra- im Fal le der Zuführung

gung • spätestens, zu Beginn
der Befragung den Ge- .  
genstand der Gefahren
abwehr

- Mitwirkungsrechte 
des Verdächt igen

- Beschwerderechte gern. -  § 19 VP-Gesetz
§ 91 StPO spätestens Beschwerdeverfahren
am Ende der Befragung

Gegenstand der Ver
dachts hinwe isprüf ung 
zu Beginn der Be- 
f  ragung

Mitwirkungsrechte 
des Verdächt igen

Beschwerderechte 
gemäß § 91 StPO 
spätestens am Ende 
der Befragung

CZD
C=> отCT>00

r-t-CTOdСГЭ

01
о


